
 
 

Der Landkreis Rottal-Inn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Personalsachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit 
 

Die Stellen sind teilzeitfähig, sofern auch eine ganztägige Wahrnehmung der 

Aufgabe möglich ist. 
 

Die Tätigkeit umfasst insbesondere: 

- die Personalsachbearbeitung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Landkreises Rottal-Inn 

- Lohnabrechnung für Beschäftigte, Beamte, Künstler, etc. 

- die Klärung/Kommunikation von fachspezifischen Fragen 

- die Erstellung von Auswertungen 

- Sie sind Ansprechpartner für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

sämtlichen Personalangelegenheiten 
 

Ihr Profil: 

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Personalkaufmann (m/w/d) oder 

eine Weiterqualifikation zum Personalfachkaufmann (m/w/d) oder eine 

kaufmännische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 

Personalmanagement 

 

Wir bieten: 

- ein Arbeitsverhältnis auf der Grundlage des in der öffentlichen Verwaltung 

geltenden Tarifvertrages inkl. betrieblicher Altersvorsorge 

- einen hoch interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

- Einarbeitung in das umfangreiche Aufgabengebiet inkl. fachbezogener 

Fortbildungen 

- interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung, Befähigung 

und fachlicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Elke Jäger, Leiterin des Fachbereichs Personal, 

Tel. 08561 20-232, elke.jaeger@rottal-inn.de gerne zur Verfügung. 

Wenn Sie die Aufgabe interessiert, senden Sie bitte Ihre aussagekräftige 

Bewerbung bis spätestens 07.06.2020 an Landratsamt Rottal-Inn, Fachbereich 

Personal, Postfach 1257, 84342 Pfarrkirchen oder an personalstelle@rottal-

inn.de (ausschließlich im PDF-Format, alle Unterlagen samt 

Bewerbungsschreiben in einer PDF-Datei (max. 5 MB) zusammengefasst). 

 

Bitte sehen Sie von der Einsendung von Originalunterlagen ab, da Ihre 

schriftlichen Unterlagen nicht zurückgesendet, sondern unter Beachtung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet werden. 

 

 


